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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 18 – Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen des Staatshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023/2024 
in seiner 20. Sitzung am 17. November 2022 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 26. Oktober 2022 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dota-
tionen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/3503, soweit sie den Einzel-
plan 18 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
18/1 bis 18/3, 18/5 bis 18/23 sowie der Entschließungsantrag 18/4 sind diesem 
Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Vorsitzende begrüßt die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen so-
wie den Ministerialdirektor im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen. 

Die Berichterstatterin berichtet, das Gesamtvolumen des Einzelplans 18 belaufe 
sich für 2023 auf 698,9 Millionen € und für 2024 auf 766,4 Millionen €. Die Ge-
samtzahl der Stellen betrage ab 2023 laut Haushaltsentwurf 286, davon 138 im 
Ministerium und 148 in der Denkmalpflege.

Der vorliegende Haushaltsentwurf enthalte für die Bereiche Wohnraumförderung, 
Wohngeld, Denkmalpflege, Städtebau und Landesplanung vor allem folgende 
Festlegungen:

Die Landeswohnraumförderung umfasse im Jahr 2023 ein Förderprogrammvo-
lumen in Höhe von 463,4 Millionen € sowie im Jahr 2024 in Höhe von 551,4 
Millionen €. Der Schwerpunkt liege jeweils mit 301,2 Millionen € für 2023 und 
mit 389,2 Millionen € für 2024 in der Mietwohnraumförderung. Daneben sollten 
jeweils 159,3 Millionen € für die Eigentumsförderung, 2,5 Millionen € für die 
Modernisierungsförderung für Wohnungseigentümergemeinschaften und 0,3 Mil-
lionen € für die Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen eingesetzt 
werden.

Die für die Jahre 2023 und 2024 auszureichenden Bewilligungsvolumina würden 
damit gegenüber dem ursprünglichen Bewilligungsvolumen im Jahr 2022 erneut 
deutlich erhöht. Für das Jahr 2023 sei eine Erhöhung um 86,3 Millionen € und für 
2024 um 174,4 Millionen € zu konstatieren. Sie resultiere sowohl aus erhöhten 
Bundes- als auch aus erhöhten Landesmitteln.

Die Förderprogrammvolumina in Höhe von 463,4 Millionen € für 2023 bzw. in 
Höhe von 551,4 Millionen € für 2024 setzten sich aus jeweils 19,4 Millionen € 
Kassenmitteln, jeweils 20 Millionen € Förderfondsmitteln der L-Bank und Ver-
pflichtungsermächtigungen in Höhe von 423,9 Millionen € für 2023 bzw. von 
511,9 Millionen € für 2024 zusammen.

Zum 1. Juni 2022 seien die Förderkonditionen in der Wohnraumförderung weiter 
verbessert und deutlich attraktiver gestaltet worden. Es sei insbesondere der Förder-
betrag pro Quadratmeter Wohnfläche erhöht worden, um den gestiegenen Bauprei-
sen angemessen Rechnung zu tragen. Mit den Mitteln hätten bis Ende September 
2022 rund 2 900 Anträge für bezahlbaren Wohnraum bei rund 6 750 geförderten 
Wohneinheiten entgegengenommen werden können. Dies belege die Attraktivität 
der Programmatik als richtige Antwort auf die schwierigen Umfeldbedingungen.

Im vorliegenden Haushaltsentwurf 2023/2024 werde der Förderansatz „Neues 
Wohnen“ weitergeführt. In ihrem Änderungsantrag beantragten die Regierungs-
fraktionen Mittel in Höhe von 1 Million € für 2023 bzw. von 5 Millionen € für 
2024 sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jährlich 7,5 Millionen €. 
Die klassische Wohnraumförderung werde mit diesem Förderansatz inhaltlich er-
weitert und innovativ ergänzt.
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Neue Impulse für mehr Wohnraum setze auch der Kommunalfonds „Wohnraum-
offensive BW“. Ausgehend von einer Erstausstattung in Höhe von 147,5 Mil-
lionen € könnten damit bis Jahresende 2022 bei optimaler Arbeitsweise aller im 
Rahmen des Kommunalfonds vorhandenen Instrumente bis zu 41,2 Millionen € 
gebunden werden, sodass der Fonds voraussichtlich mit 106,2 Millionen € in das 
Haushaltsjahr 2023 starten werde.

Für die Jahre 2023 und 2024 lägen die kalkulierten Ausgaben bei 35,5 Millionen € 
bzw. 45,6 Millionen €, sodass sich der voraussichtliche Vermögensbestand zum 
Stichtag 31. Dezember 2024 noch auf 25,1 Millionen € belaufen werde. Aus die-
ser Entwicklungsprognose werde deutlich, dass es sich bei der Wohnraumoffen
sive um ein sehr attraktives und zugleich aktuelles Bündel von Förderinstrumen-
ten handle.

Der Grundstücksfonds sei ein bundesweit einmaliges und richtungweisendes Ins-
trument, um die besonders neuralgische Bodenfrage gezielt zu adressieren. Das 
Kompetenzzentrum flankiere dies mit zusätzlichen Beratungs und Förderangebo-
ten für die Kommunen. In den Jahren 2023/2024 sei hier neben der bereits etab-
lierten Wiedervermietungsprämie für Kommunen die Einführung weiterer geziel-
ter Prämienangebote an Kommunen geplant, um Wohnraumreserven im Bestand 
zu aktivieren. Darüber hinaus fördere – als weitere Säule der Wohnraumoffensive 
– die „Patenschaft Innovativ Wohnen BW“ beispielgebende, besonders innova-
tive Wohnbauprojekte.

Die Veranschlagung für das Wohngeld, das Bund und Land jeweils zur Hälfte fi-
nanzierten, belaufe sich im vorliegenden Haushaltsentwurf auf 166,5 Millionen € 
bzw. auf 178,8 Millionen €. Ausgelöst durch die bereits beschlossene Wohngeld-
reform des Bundes sei allerdings noch mit einer erheblichen Anpassung der Aus-
gabenansätze zu rechnen, da sowohl die Wohngeldleistungen stiegen als auch der 
Kreis der Wohngeldberechtigten deutlich erweitert werde.

Der vorliegende Haushaltsentwurf ermögliche die Fortsetzung des Programms 
zur Förderung von Kooperationsprojekten zur Erstellung qualifizierter Mietspie-
gel durch die Gemeinden. Damit sei Baden-Württemberg auch weiterhin bei der 
Einführung von Mietspiegeln im Ländervergleich führend und setze hier seine 
Erfolgsgeschichte fort.

Die ganz überwiegend aus Wettmitteln finanzierte Denkmalpflege sei im vorlie-
genden Entwurf mit einem Mittelansatz in Höhe von jährlich 28,9 Millionen € 
ausgestattet. Die Mittelverwendungsplanung sehe 14,8 Millionen € für Ausgra-
bungen und deren Auswertung, Dokumentation und Inventarisation einschließlich 
der denkmalfachlichen Vermittlung sowie 13,9 Millionen € für die Denkmalför-
derprogramme vor und bleibe damit konstant.

Über die vorliegenden Änderungsanträge der Regierungsfraktionen würden zu-
sätzliche Mittel in Höhe von 2,1 Millionen € für die Welterbekonzeption, die Son-
derprogramme „Wohnen im Kulturdenkmal“ und „Sofortprogramm Klimaschutz“ 
sowie für das Ehrenamtskonzept in den Haushalt eingebracht.

Für die Städtebauförderung betrügen die im Haushaltsentwurf 2023/2024 etati-
sierten Förderprogrammvolumina 245,3 Millionen € bzw. 231,3 Millionen €. Der 
Rückgang der Bundesfinanzhilfen im Jahr 2024 in Höhe von 14 Millionen € lie-
ge in der ersatzlosen Einstellung des Bund-Länder-Investitionspakts Sportstätten 
durch den Bund begründet.

Die Programmvolumina setzten sich aus 15,9 Millionen € bzw. 26,7 Millionen € 
freien Kassenmitteln des Landes, 139,4 Millionen € bzw. 128,6 Millionen € Ver-
pflichtungsermächtigungen und 90 Millionen € bzw. 76 Millionen € Bewilli-
gungsmitteln des Bundes zusammen.

Die liquiden Mittel im Planjahr 2023 betrügen insgesamt 211,4 Millionen €. Sie 
setzten sich aus 119,8 Millionen € Landesmitteln – aus dem Kommunalen Inves-
titionsfonds – und 91,6 Millionen € Bundesmitteln zusammen. Im Planjahr 2024 
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beliefen sich die liquiden Mittel auf 197,7 Millionen €. Diese setzten sich aus 
131,8 Millionen € Landesmitteln und 65,9 Millionen € Bundesmitteln zusammen.

Ergänzend und verstärkend zum erfolgreichen Normalprogramm der Städtebau-
förderung ermögliche der Haushaltsentwurf die Weiterführung des Investitions-
programms „Soziale Integration im Quartier Baden-Württemberg“. Damit setze 
das Land nach 2022 nun auch 2023/2024 das ausgelaufene Bundesprogramm in 
eigener Regie und aus eigener Kraft fort. Für das Programm stünden neu Mittel 
in Höhe von 5 Millionen € im Jahr 2023 und in Höhe von 7,5 Millionen € im Jahr 
2024 sowie jährliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15 Millionen € 
zur Verfügung. Es sollten insbesondere wichtige Impulse zur Neubelebung von 
Innenstädten, Stadtteilzentren sowie Quartieren gesetzt werden.

Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ werde unter 
Berücksichtigung des vorliegenden Änderungsantrags der Regierungsfraktionen 
auf hohem Niveau in den Jahren 2023 und 2024 fortgeführt. Die hierdurch er-
reichte Aktivierung von Flächenreserven gemäß dem Grundsatz „Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung“ leiste einen wichtigen Beitrag zum Flächensparen.

Es hätten seit 2009 bis einschließlich 2021 rund 400 Projekte zur Stärkung der 
Innenentwicklung mit einem Fördervolumen von über 10 Millionen € unterstützt 
werden können. Im Jahr 2018 sei das Programm inhaltlich dahin gehend erweitert 
worden, dass seitdem auch Konzepte zum Ausbau von Dachgeschossen oder Auf-
stockungen förderfähig seien. In Baden-Württemberg bestehe enormes Potenzial, 
zusätzliche Wohnungen durch Aufstockungen und Dachausbau zu schaffen. Hier-
mit hätten die Potenzialstudien in Freiburg und in Ludwigsburg über das Pro-
gramm unterstützt werden können.

Zur Umsetzung der Flächenziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien sei im 
vorliegenden Haushaltsentwurf ein zusätzlicher Zuschuss zur Unterstützung der 
Regionalverbände bei der Umsetzung der regionalen Planungsoffensive in Höhe 
von jährlich 1,5 Millionen € etatisiert. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag 
der Regierungsfraktionen werde der bereits etatisierte Mittelansatz um jährlich  
1 Million € und weitere 4 Millionen € Verpflichtungsermächtigungen erhöht. Die 
Mittel seien ein wichtiger Beitrag zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuer-
baren Energien.

Zur Umsetzung der zweiten Digitalisierungsstufe des Baugenehmigungsverfah-
rens seien im vorliegenden Haushaltsentwurf Sachmittel in Höhe von jährlich 
1,5 Millionen € und eine Verpflichtungsermächtigung ebenfalls in Höhe von  
1,5 Millionen € sowie zwei Neustellen ausgebracht worden.

Bereits im Dritten Nachtragshaushalt 2020/2021 seien für die Erarbeitung eines 
neuen Landesentwicklungsplans Sachmittel in Höhe von 15 Millionen € etatisiert 
worden. Die Vorbereitung, Erarbeitung und Erstellung sowie die kommunikative 
Begleitung des neuen Landesentwicklungsplans seien als mehrjähriger Prozess 
angelegt. Notwendige Vorarbeiten seien bereits erfolgt. Aktueller Meilenstein sei 
eine umfassende Raumanalyse.

Insgesamt sei für den Einzelplan 18 positiv festzuhalten, dass sämtliche Förder-
programme für wohnungs- und städtebauliche Investitionsmaßnahmen auf weiter-
hin hohem Niveau bzw. teilweise mit einem deutlich höheren Bewilligungsvolu-
men fortgesetzt und speziell in der Wohnraumförderung neue programmatische 
Impulse gesetzt werden könnten.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden bei 
jedem Aufruf von Kapiteln, Anträgen und weiteren Beratungsge-
genständen nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der Vielzahl 
der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. Soweit also 
nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache vermerkt sind, ist 
der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die Beschlussfassung 
eingetreten.)
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Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/3503, so-
weit diese den Einzelplan 18 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 1801

Ministerium

Der Vorsitzende ruft den Änderungsantrag 18/14 sowie den Entschließungsantrag 
18/4 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD macht grundsätzliche Anmerkungen zum 
Einzelplan 18 und betont dabei, dass das Land im Bereich Wohnen aktiv werden 
müsse. Deswegen sei es der SPD sehr wichtig, dass endlich eine eigene Landes-
entwicklungsgesellschaft in Baden-Württemberg gegründet werde, mit der das 
Land auch in den Markt eingreifen könne. Dieses Erfordernis zeige sich gerade 
jetzt, wo befürchtet werde, dass sich der Immobilienmarkt negativ entwickeln 
könne.

Weiter sei es seiner Fraktion wichtig, dass das Land die Kommunen dabei unter-
stütze, Flächen zu entsiegeln, damit sich der „Flächenfraß“ nicht unendlich fort-
setze.

Ortsmitten müssten zunehmend unterstützt werden, um dort vor allem altersge-
rechtes Wohnen zu ermöglichen, was auch den Effekt mit sich bringen könne, 
dass Fehlbelegungen im Bereich von Ein- und Zweifamilienhäusern reduziert 
werden könnten. 

Weil auch die SPD das Programm „Neues Wohnen“ für ein sehr wichtiges För-
derinstrument halte, habe sie mit ihrem Änderungsantrag 18/13 dazu die Ausbrin-
gung eines neuen Titels beantragt, der mit 50 Millionen € dotiert werden solle. 
Er bitte die Regierungsfraktionen, zu erklären, weshalb sie da nur Zinsförderung 
vorsähen. Vom Ministerium wolle er wissen, ob dazu im nächsten Jahr konkrete 
Förderrichtlinien zu erwarten seien.

Zur Wohnraumförderung, die auch von der Berichterstatterin angesprochen wor-
den sei, zu der aber verschiedene Zahlen kursierten, bitte er das Ministerium um 
Klarstellung.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP nimmt Bezug auf den Entschlie-
ßungsantrag 18/4 seiner Fraktion und begründet noch einmal mündlich, weshalb 
seine Fraktion erneut beantrage, das neu gegründete Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen und den Einzelplan 18 aufzulösen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD weist darauf hin, dass Deutschland im 
europäischen Vergleich einen der geringsten Wohneigentumsanteile habe. Zudem 
mache die aktuelle wirtschaftliche Situation Bauen immer teurer, Eigenheime  
seien gerade für junge Familien nahezu unerschwinglich, und die Baukonjunktur 
flache ab. Deshalb habe die AfDFraktion mit dem Änderungsantrag 18/1 eine 
Eigenheimzulage beantragt, für die im Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 je-
weils 150 Millionen € veranschlagt werden sollten.

Eine Abgeordnete der Fraktion der CDU unterstreicht allein angesichts der großen 
Aufgaben des Landes auf dem Wohnungsmarkt die Bedeutung des Ministeriums 
für Landesentwicklung und Wohnen. Dafür spreche nicht zuletzt die Tatsache, 
dass auch der Bund 2021 ein eigenständiges Bauministerium eingerichtet habe.

Zur Gründung einer Landesentwicklungsgesellschaft wiederhole sie ihre Aus-
sage, dass dadurch in Baden-Württemberg keine einzige Wohnung mehr geschaf-
fen werde.
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Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE führt aus, angesichts der multiplen He-
rausforderungen durch Klimawandel, Energieknappheit und Wohnraummangel 
sollte sich die Frage der Notwendigkeit des neuen Ministeriums für Landesent-
wicklung und Wohnen eigentlich nicht mehr stellen. Sie halte es deshalb für gut, 
wenn sich dieses neue Ministerium voll auf die Erfüllung der sich hier stellenden 
vielfältigen Aufgaben konzentrieren könne.

Des Weiteren weist sie auf die in ihrer Berichterstattung detailliert genannten Pro-
gramme für die Wohnraumförderung und die unterschiedlichsten Ansätze in der 
Städtebauförderung hin, die es nicht erforderlich machten, jetzt noch eine Landes-
entwicklungsgesellschaft quasi als Überbau zu gründen.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der AfD greift auf, dass in den Diskus-
sionen ständig vom Flächensparen gesprochen werde. Er stellt dem entgegen, mit 
den erneuerbaren Energien und in deren Folge mit den vielen Tausend Windkraft-
anlagen, die im Land errichtet werden sollten, werde die jetzige Landesregierung 
von Baden-Württemberg als die größte Flächenverbraucherin in die Geschichte 
des Landes eingehen. Im Übrigen trage auch der ungebremste Bevölkerungszu-
wachs seinen Teil zum Flächenverbrauch bei.

Zum Änderungsantrag 18/17 der Regierungsfraktionen, mit dem weitere Innen-
entwicklungspotenziale gehoben werden sollten, bemerkt er, dass die AfD-Frak-
tion diesem Antrag zwar zustimmen werde, aber dass trotzdem durch Maßnah-
men anderer Ministerien das Wohnen in den Innenstädten unattraktiv gemacht 
werde. Parkplätze in den Innenstädten würden entweder abgeschafft oder über 
Gebühren so teuer, dass sich für Pendler oder viele Bürger aus städtischen Rand-
gebieten keine Chance mehr eröffne, in die Innenstädte zu ziehen oder ab und zu 
dazu beizutragen, dass sich Ortsmitten wieder belebten.

Die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen erklärt, das Land erlebe nicht 
nur eine veritable Energiekrise, sondern z. B. auch eine Baukrise, einen Fachkräf-
temangel, Preissteigerungen. Dies alles seien Faktoren, die auch eine Landesent-
wicklungsgesellschaft nicht verändern könne. Das Land verfüge auch nicht über 
die Flächen, um hier andere Ergebnisse als Private oder Kommunen zu erzielen.

Insofern würde mit einer Landesentwicklungsgesellschaft eine neue Ebene ge-
schaffen, die vor derselben Situation stehe, vor allem Flächen zu generieren und 
zu entwickeln. Diese Aufgabe sei aber in der Zuständigkeit der Kommunen, die 
dabei vom Land intensiv unterstützt würden, gut aufgehoben.

Darüber hinaus brauche es die privaten Investoren, um hier schneller und bes-
ser voranzukommen. Letztlich gehe es darum, sich in einem Dreiklang zwischen 
Entlasten, Beschleunigen und dem Setzen von Anreizen zu bewegen. Dies gelte 
grundsätzlich für alle, die im Wohnungsbau tätig seien, die die Bedingungen für 
den Wohnungsbau definierten. Es brauche Beschleunigung, Standardabsenkungen 
und verlässliche Förderprogramme, aber keine landeseigene Entwicklungsgesell-
schaft.

Zur Innenstadtentwicklung setze das Land auf die Städtebauförderung und die 
Weiterführung des Investitionsprogramms „Soziale Integration im Quartier Ba-
den-Württemberg“, mit dem das Land für den Bund quasi in die Bresche gesprun-
gen sei, der dieses Programm bedauerlicherweise gestrichen habe.

Für die Wohnraumförderung stünden im laufenden Jahr 2022  377 Millionen € zur 
Verfügung. Hinzu kämen jetzt aufgrund der Entwicklung und der hohen Nachfra-
ge 50 Millionen €. Mithin seien dies 427 Millionen €.

In den nächsten Jahren gebe es noch einmal eine deutliche Verbesserung mit 
463,41 Millionen € im Jahr 2023 und mit 551,42 Millionen € im Jahr 2024. 
Selbstredend seien dabei Bundesmittel, und es sei zu begrüßen, dass sich der 
Bund hier jetzt deutlich mehr engagiere, als es in der Vergangenheit der Fall ge-
wesen sei.
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Die Länder seien verpflichtet, 30 % der Förderquote kozufinanzieren. Baden
Württemberg nehme dabei aber nicht nur die erhöhten Bundesmittel mit, sondern 
steigere mit einer Quote von 35 % den Landesmitteleinsatz.

Die inhaltliche Weiterentwicklung des Landesprogramms in diesem Jahr zeige 
deutliche Wirkungen. Dies sei an der Zahl der Förderanträge ablesbar. Die Zahl 
der geförderten Wohneinheiten habe sich von September 2021 bis September 
2022 um 35 % gesteigert, und zwar von 5 000 auf 6 750 Wohnungen. In den 
ersten zehn Monaten im Jahr 2022 seien allein für 3 200 sozial gebundene Miet-
wohnungen Förderanträge eingegangen. 2022 fielen 1 400 Sozialwohnungen aus 
der Sozialbindung. In den kommenden Jahren würden dies durchschnittlich 1 200 
sein. Daraus lasse sich ableiten, dass mit dem deutlichen Anstieg die Trendum-
kehr hoffentlich geschafft werde.

Die Entwicklung bei den Anträgen in der Wohnraumförderung zeige, dass die in-
haltlichen Verbesserungen bei den Investoren gerade in der schwierigen Zeit einer 
Baukrise gut ankämen. Vielen Investoren würden die Förderungen und Unterstüt-
zungen des Landes am ehesten helfen, eine schwarze Null zu schreiben und Projek-
te weiterzuführen. Mit Stand 14. November 2022 habe die L-Bank Antragsbewilli-
gungen in der Wohnraumförderung im Wert von 227 Millionen € ausgesprochen. 
Sie (Rednerin) gehe davon aus, dass nicht nur die 427 Millionen €, die für 2022 zur 
Verfügung stünden, ausgeschöpft würden, sondern dass sich das Antragsvolumen 
auf weitere 261 Millionen € belaufen werde. Es gebe keinen Förderstopp. Das 
Programm werde im nächsten Jahr mit deutlich mehr Geld weiterlaufen.

Seitdem es das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen gebe, habe sich 
die Wohnraumförderung um 300 Millionen € oder um 120 % gesteigert. 2021  
seien es 250 Millionen € gewesen. Gegenüber dem Ansatz im Jahr 2022 würden 
die originären Landesmittel mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 um 47,3 % stei-
gen. Die Landesmittel lägen 2024 also bei 160 Millionen €. 2014 habe der Anteil 
bei 21 Millionen € gelegen. Das entspreche der achtfachen Summe.

Das Programm „Neues Wohnen“ werde auf den Weg gebracht. Bereits in diesem 
Jahr 2022 sei ein Förderaufruf gestartet worden.

Zu dem Entschließungsantrag 18/4 der FDP/DVP-Fraktion, das Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen aufzulösen, verdeutlicht sie, dass spätestens seit 
dem Ukraine-Krieg die Wohnraumfrage zur sozialen Frage, auch zur Frage des 
sozialen Friedens geworden sei. Dies werde auch auf Bundesebene so wahrge-
nommen. Deshalb sei es gut, dass es inzwischen ein eigenes Bundesbauministe-
rium gebe.

In diesen schwierigen Zeiten sei es aber auch wichtig, die richtigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Energiekrise, Fachkräftemangel, Entbürokratisierung, 
Beschleunigung, Digitalisierung beschrieben völlig neue Aufgaben, die es in den 
vergangenen Jahren so nicht gegeben habe. Die Kommunen, die Bauunterneh-
men, die privaten und die öffentlichen Investoren sähen vor diesem Hintergrund 
die große Aufgabenstellung des MLW, die zusätzlich noch mit der Weiterent-
wicklung des Landesentwicklungsplans mit Blick auf die erneuerbaren Energien, 
die Flächenplanung und die Planungsoffensive zu beschreiben sei.

Die Abgeordnete der Fraktion GRÜNE erwidert auf die Ausführungen des Ab-
geordneten der AfD-Fraktion, alle seien weit davon entfernt zu glauben, dass 
sich alle Entwicklungen in einem Rahmen, der vorweg geplant werden könne, 
vollzögen. Es bestünden sehr viele gegenläufige und disruptive Entwicklungen, 
auf die reagiert werden müsse. Natürlich gebe es dabei widerstreitende Ziele, 
wenn es darum gehe, mehr Menschen unterzubringen, damit auch dem Fachkräf-
temangel entgegenzuwirken, Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet  
seien, Möglichkeiten zu bieten, auch in Baden-Württemberg unterzukommen, 
hier eventuell Fuß zu fassen, und trotzdem Flächen zu sparen. Diese zusätzlichen 
Herausforderungen, die sich aus einem Bevölkerungswachstum und aus den An-
forderungen des Klimawandels ergäben, stünden in Konkurrenz mit der Errei-
chung des Zieles, Natur und Erholungsfläche zu erhalten. Davor könne niemand 
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die Augen verschließen. Vielmehr gelte es auch hier, zu guten Lösungen zu kom-
men. Gerade dafür sei es gut, dass sich das Ministerium für Landesentwicklung 
und Wohnen der Aufgabe stelle, diese vielen unterschiedlichen Herausforderun-
gen z. B. mit dem neuen Landesentwicklungsplan zu meistern.

Der Abgeordnete der Fraktion der AfD kommt auf seine Anmerkungen zum 
Änderungsantrag 18/17 der Regierungsfraktionen zurück und erklärt, bei allem  
guten Willen, mit dem Maßnahmen getroffen würden, sei doch zu sehen, dass 
die Wirkungen teilweise kontraproduktiv seien. Wenn z. B. Geflüchtete integriert 
werden sollten und keine Gettoisierung entstehen sollte, müssten dafür auch die 
Voraussetzungen geschaffen werden. Das Gleiche gelte für Berufstätige aus den 
Einzugsgebieten der Städte, dass Pendler, die zu ihrem Arbeitsplatz in der Stadt 
müssten, einen Parkplatz für ihr Auto und eine bezahlbare Wohnung fänden. Des-
wegen meine er, dass das Beste, das angestrebt werde, in der Wirkung oft eben 
nicht das Beste sei.

Änderungsantrag 18/14 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1801 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 18/4 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1802

Allgemeine Bewilligungen

Änderungsantrag 18/15 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1802 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1803

Baurecht, Städtebau und Landesplanung

Änderungsantrag 18/16 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 18/18 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 18/8 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/17 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 18/9 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/10 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1803 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1804

Wohnungswesen

Änderungsantrag 18/5 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/6 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/11 mehrheitlich abgelehnt.
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Änderungsantrag 18/7 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/1 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/2 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/19 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 18/12 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/21 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 18/20 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 18/13 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 18/3 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 1804 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1805

Städtebauliche Erneuerung und Denkmalpflege

Änderungsantrag 18/22 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 18/23 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 1805 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 1806 und Kapitel 1807 jeweils mehrheitlich genehmigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 18 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien.

1.12.2022

Barbara Saebel
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